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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten wenden Artikel 3 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b und 
c der Richtlinie 96/71/EG nicht auf 
Fahrer an, die im Straßenverkehrssektor 
von in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a 
jener Richtlinie genannten Unternehmen 
beschäftigt werden, grenzüberschreitende 
Beförderungen nach den Verordnungen 
(EG) Nr. 1072/2009 und Nr. 1073/2009 
durchführen und bei denen die Dauer der 
Entsendung für die Durchführung dieser 
Beförderungen in ihr Hoheitsgebiet in 
einem Kalendermonat höchstens 3 Tage 
beträgt.

Ein Fahrer gilt nicht als entsandt im 
Sinne der Richtlinie 96/71/EG, wenn er 
bilaterale grenzüberschreitende 
Beförderungen durchführt.
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